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"But in truth a modern legal system is much more 
complex. We have rules, in the sense in which a real-
property lawyer thinks of them, but we have much 
besides; and I venture to think we shall understand 
the matter much better by distinguishing rules, prin-
ciples, conceptions and standards. This may seem 
unduly complex. But life, which law is to govern, is a 
complex thing, and modern law requires and possesses 
a diversity of instruments for the purpose." 

Roscoe Pound 





Für Heinke, Oliver und Benedict 
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Erstes Kapitel 

Einleitung 

Dies ist eine Arbeit über Rechtsstandards. Alle Ausführungen zu den 
Rechten auf Eigentum und auf Arbeit sowie im Begründungskontext auch 
zum Recht auf Entwicklung als sog. ,.Drittgenerationsrecht" dienen folg-
lich primär dem Zweck, Funktion und Wirkungsweise von Menschen-
rechtsstandards im Völkerrecht, aber auch im nationalen Recht zu ver-
deutlichen. Aus dem großen Korb der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte (WSK-Rechte) wurden die auf Eigentum und auf 
Arbeit vor allem deshalb ausgewählt, weil sie im engsten menschen-
rechtlichen Begründungszusammenhang stehen, zum anderen aber auch 
besonders augenfällige Wirkungsunterschiede in den nationalen Rechts-
ordnungen aufweisen und idealtypisch die ideologischen, ökonomisch-
sozialen und kulturellen Differenzen der Staatenwelt plastisch markieren. 
Aus diesem Grunde werden die herangezogenen Beispiele aus drei 
fundamental unterschiedlichen Rechtsordnungen gewählt: aus dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, um das westeuropäische, verfassungs-
redJ.tlich positivierte Menschenrechtsverständnis, aus dem Recht Groß-
britanniens, um den Menschenrechtsgehalt der Eigentumsgarantie ohne 
ausdrückliche Positivierung in einem Verfassungsgesetz darzulegen, 
sowie aus dem Recht der DDR, um das östliche Menschenrechtsverständ-
nis in seiner vorwiegend kollektiven Ausrichtung exemplarisch zu ver-
deutlichen. Dabei kann es nicht darauf ankommen, systemimmanente 
Varianten -etwa in der Sowjetunion, Jugoslawien oder Polen- auf-
zuzeigen, so sehr dies eine lohnende Vergleichsmaterie wäre; dies 
bedürfte einer eigenen Studie. Auf völkerrechtlicher Ebene werden 
regionale Kodifikationsbemühungen in die Untersuchung einbezogen, 
um unter dem Blickwinkel möglicher kultureller Relativität die Möglich-
keiten menschenrechtlicher Normierung trotz aller kulturellen Differen-
zen der Staaten aufzuzeigen. Zugleich dienen diese Beispiele der Be-
gründungsproblematik, der im zweiten Teil der Arbeit nachgegangen 
wird. 

Bei dieser Zielrichtung dienen die herangezogenen Menschenrechts-
normen nur als Illustrationsmaterial; ein vollständiges Tableau sämt-
licher mit diesen Rechten verbundenen Fragen zu erstellen, ist weder 
beabsichtigt, noch im Rahmen dieser Untersuchung realisierbar. Für 
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die vielschichtige Eigentumsproblematik bedeutet dies folglich den 
weitgehenden Verzicht auf die Darstellung so interessanter Fragen wie 
die der Eigentumsentziehung, der historischen Entwicklung oder der 
verfassungsrechtlichen Unterscheidung von Individualrecht und Instituts-
garantie. 

Da auf universeller Ebene eine tendenzielle Schwächung des men-
schenrechtliehen Forderungsgehalts der Eigentumsgarantie bei korre-
spondierendem Auftrieb für das Recht auf Arbeit feststellbar ist und 
neuerdings zunehmend Rechte der dritten Generation als .. Dachrechte• 
über den liberalen Freiheitsrechten der ersten und den sozialen Rechten 
der zweiten Generation diskutiert werden, wird diese Problemdimension 
im Zusammenhang mit der Begründungsfrage der Menschenrechte am 
Beispiel des Rechts auf Entwicklung mit aufgegriffen. Setzt sidl diese 
neue Mensdlenrechtsgeneration der Rechte auf Entwicklung, Frieden, 
Selbstbestimmung, gemeinsames Menschheitserbe (.,Common heritage 
of mankind") sowie auf eine lebenswerte Umwelt durch - um nur die 
am häufigsten genannten Beispiele zu benennen-, so wird es zu mög-
licherweise grundlegenden Veränderungen des Menschenredltsverständ-
nisses kommen, die den tradierten westlichen Vorstellungen nur wenig 
entspredlen. An diesen Drittgenerationsrechten, aber auch an den 
völkervertraglich normierten Rechten auf Eigentum und Arbeit in uni-
verseller, regionaler, bilateraler und nationaler Formulierung läßt sich 
die Wirksamkeit völkerrechtlicher Kombinations- oder Menschenrechts-
standards messen. Es zeigt sich, daß diese Standards ein subtiles Instru-
mentarium bilden, das bei der Lösung völkerrechtlicher, aber auch natio-
naler Rechtsprobleme zur Verfügung steht. 

Dem Nachweis dieser These dient die gesamte Untersuchung. Im 
einzelnen liegt ihr ein praktisches und ein normtheoretisches Erkenntnis-
interesse zugrunde. Dem theoretischen Interesse dient im ersten Teil 
eine Untersuchung der vielfältigen Normarten im Völkerrecht, mit denen 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mensdlenrechte positiv-rechtlich 
artikuliert werden und die belegen, daß das herkömmliche, innerstaat-
lich entwickelte Rechtssatzmodell durch Fixierung· auf Sanktionsmöglich-
keiten und auf das Kriterium unmittelbarer, notfalls zwangsweiser 
Durchsetzunq eindimensional wirkt. Das Verständnis der WSK-Rechte 
erschließt sich erst dann voll, wenn man neben .hard and fast rules" 
unterschiedliche Grade normativer Verdichtung und das rollenspezifische 
Verhalten der Normanwender als völkerrechtlich relevante Daten in die 
Untersuchung mit einbezieht. Die Wechselbeziehung von Norm und 
Notmanwender fällt in den Zuständigkeitsbereich der internationalen 
Beziehungen, wird jedoch von der Politikwissenschaft wegen ihres 
normativrechtlichen Bezuges häufig ausgespart und gehört folglich zum 
Völkerrecht. 
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Scharfer noch als für staatsbürgerliche und politische Menschenrechte 
stellt sich bei WSK-Rechten die Begründungsfrage. Deshalb wird im 
zweiten Teil der Frage nad1gegangen, ob die vielfältigen ideologischen, 
kulturellen und sonstigen Differenzen der Staatenwelt normativ oder 
faktisch überbrückt werden können, ohne die historisch gewachsenen 
und in ihrem politischen Forderungscharakter stets über Red1tspositivie-
rungen hinausreichenden Menschenrechte auf einen minimalistischen 
kleinsten gemeinsamen Nenner zu verkürzen. 

Dabei wird die These aufgestellt, daß WSK-Rechte wie alle Menschen-
rechte trotz alle•r entsprechenden Begründungsversuche theoretisch 
weder durch theologische, philosophische, positivrechtliche, anthropo-
logische Anbindung, noch durch Grundwerte und faktische Grundbedürf-
nisse rational begründet werden können. Es besteht aber ein praktisches 
Bedürfnis ihrer Begründung. Diese kann dadurch erfolgen, daß letzte 
Fragen zwar offenbleiben, dafür aber trotz möglicher unterschiedlicher 
Letztbegründung zumindest Konsens über die Anerkennung der Men-
schenrechte als höherrangiges Recht erzielt wird. Positivierungen von 
Menschenrechten verzichten deshalb zumeist auf Letztbegründungen, 
setzen diese jedoch stets voraus. Das Begründungsproblem kann folglich 
zwar nicht theoretisch, jedoch praktisch-vernünftig überwunden werden 
(Humes "als ob"-These, Kants kategorischer Imperativ). 

Der Konsens über eine praktisch-vernünftige Fundierung der WSK-
Rechte ist aber nur dann universell herstellbar, wenn die zugrunde-
gelegten Wertungen auf .common sense", "sensus communis" gestützt 
werden und sich auf Maßstäbe normaltypischen sozialen Verhaltens 
beschränken. Hierfür bieten sich insbesondere die wirtschaftlichen. 
sozialen und kulturellen Menschenrechtsstandards an. 

Dem praktischen Interesse der Arbeit dient im dritten Teil zum einen 
die Untersuchung der vieldiskutierten Frage, ob der Grundrechtsteil des 
Grundgesetzes um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in Form 
eines Programmsatzkataloges oder von Staatszielbestimmungen ergänzt 
werden sollte. Dabei wird gezeigt, daß eine Änderung des Grundgesetzes 
an sich entbehrlich ist. Die Untersuchung folgt insoweit der ganz über-
wiegend vertretenen Meinung. Abgelehnt wird allerdings die dafür 
zumeist angegebene Argumentation, eine Aufnahme wirtschaftlich-
sozialer Grundrechte in den Text des Grundgesetzes "denaturiere" not-
wendigerweise klassische Freiheitsrechte. Eine grundrechtlid1e Positi-
vierung erübrigt sich jedoch, weil die Bundesrepublik auf anderem 
Wege verbindliche völkerrechtliche Verpflichtungen dieser Art über-
nommen hat. Gegenüber den bislang erörterten Programmsatzkatalogen 
- etwa nach dem Muster der Weimarer Reichsverfassung oder Staats-
zielbestimmungen nach Art der geplanten Schweizer Totalrevision der 
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